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Vorwort zur 3. überarbeiteten Auflage

Keine Frage: Nach der Corona-Krise und dem Ukrainekrieg ist nicht nur die ge-
samte Weltwirtschaft im Wandel, sondern die Nachwirkungen der Pandemie be-
treffen auch die sozialen und medizinischen Arbeitsfelder  – und damit auch die 
Tätigkeiten der Psychologinnen und Psychologen und der Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten.

Es ist jetzt über zehn Jahre her, dass dieses Buch in der ersten Auflage erschien, 
und über fünf Jahre, dass es aktualisiert wurde. Vieles hat sich in diesen Jahren ver-
ändert:

 5 Das neue Psychotherapeutengesetz (PsychThG) wurde dramatisch aktualisiert. 
Es wurde am 22.11.2019 verabschiedet und trat am 1. September 2020 in Kraft – 
mit gravierenden Veränderungen für die Ausbildung zum Psychotherapeuten.

 5 Nachdem in den ersten Jahren des früheren Psychotherapeutengesetzes die 
Psychotherapeuten als Neulinge finanzielles Lehrgeld gezahlt hatten, sind wir in-
zwischen mit den Gepflogenheiten des Gesundheitssystems vertrauter und lassen 
uns nicht mehr so leicht über den Tisch ziehen: Die Honorare für Psychotherapie 
steigen inzwischen ähnlich wie bei den Ärzten.

 5 Aber auch für die im nichtklinischen Bereich tätigen Psychologen hat sich vieles 
verändert: Die Arbeit der Psychologen und Psychotherapeuten ist viel stärker in 
der Gesellschaft akzeptiert und es wird heute vielfach für „normal“ befunden, 
sich psychologische und psychotherapeutische Hilfe zu holen.

Aber schon vor der Corona-Krise befand sich die Berufswelt in einem starken Um-
bruch – dies galt und gilt auch für Psychologinnen und Psychologen. Die Zeiten, in 
denen man sich eine Psychologenstelle gesucht hat und dann lange Jahre in einer Be-
ratungsstelle oder Klinik ruhig seiner Arbeit nachgehen konnte, sind längst vorbei.

„Jobhopping“, der schnelle Wechsel von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle, und 
Arbeitsverhältnisse mit befristeten Verträgen (und z. T. problematischen Konditio-
nen) nehmen – ob es uns passt oder nicht – sowohl für Berufsneueinsteiger wie auch 
für „alte Hasen“ immer noch zu. Ganz abgesehen davon, dass man/frau vielleicht aus 
finanziellen Gründen drei oder vier unterschiedlichen Tätigkeiten gleichzeitig wird 
nachgehen müssen – egal ob angestellt oder selbstständig.

Aber nicht nur aus der Not heraus wird zukünftig für immer mehr Psychologinnen 
und Psychologen Selbstständigkeit zur beruflichen Alternative: Ohne Vorgesetzten 
seine Arbeitszeit und seine Interessensgebiete selbst bestimmen zu können  – und 
damit letztendlich auch sein Einkommen –, übt auf immer mehr Psychologen einen 
starken Reiz aus. Schon heute sind mehr als die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen 
selbstständig – Tendenz steigend.

 z Zugang zum Thema
Mit dem Thema Selbstständigkeit von Psychologinnen und Psychologen beschäftige 
ich mich schon seit Mitte der 1980er-Jahre. Seit dieser Zeit führe ich Existenz-
gründungsseminare für „Dipl.-Psych.s“ und „PTs“ durch – zeitweise für mehr als 
zehn Institutionen – und das bundesweit. Die Palette reicht dabei von Universitäten 
über psychologische Akademien bis hin zu reinen Weiterbildungsinstituten für 
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Psychotherapeuten unterschiedlicher methodischer Ausrichtungen. Im Jahr 2022 
werden es mehr als 400 Seminare mit weit über 4500 Teilnehmern sein. Das sind 
mehr als 5 % aller praktizierenden Psychologen und Psychotherapeuten in Deutsch-
land. Hinzu kommen die ungezählten Einzelberatungen, die ich seit Jahren zu den 
Themen Existenzgründung und Existenzsicherung, zu Kauf und Verkauf einer 
psychotherapeutischen Praxis, zu Jobsharing, Entlastungsassistenz und Teil-
zulassungen („halben Kassensitzen“) durchführe.

Immer wieder gab es aus dem Kreis der Seminarteilnehmer Anfragen, ob es die 
Seminarinhalte nicht auch in schriftlicher Form geben könnte. Letztlich ist dieses 
Buch also auch den Seminarteilnehmern zu verdanken: Steter Tropfen höhlt den 
Stein.

Allerdings gab es bis Ende der 1990er-Jahre schon einen Vorläufer dieses Buches: 
Das Praxishandbuch – Gründung und Führung einer Psychologischen Praxis (6. Auf-
lage 1996), das ich mit Kollegen Anfang der 1990er-Jahre herausgegeben habe. Und 
das war damals so etwas wie eine Pioniertat der psychologisch-psychotherapeutischen 
Berufskunde.

Es wurde obsolet, als 1999 durch den Gesetzgeber endlich die erste Fassung des 
Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) verabschiedet wurde  – nach fast einem 
Vierteljahrhundert Kampf von Kolleginnen und Kollegen innerhalb und außerhalb 
der Berufsverbände für dieses Gesetz. Nach Verabschiedung des PsychThG wurde 
vieles anders. Deshalb brauchte das neue Buch einen völlig neuen Blickwinkel auf 
das Thema Selbstständigkeit von Psychotherapeuten und Psychologinnen. Und das 
ist auch jetzt – nach der zweiten Fassung des Psychotherapeutengesetzes – wieder der 
Fall.

 z Ziel des Buches
So ist das vorliegende Buch breit angelegt. Es geht eben nicht nur um psycho-
therapeutische (also heilkundliche) Praxen, sondern auch um nichtklinische Themen-
felder, die zur Selbstständigkeit einladen – Wirtschaftspsychologie und Gesundheits-
psychologie, Rechtspsychologie und Verkehrspsychologie sowie all die neuen 
Berufsfelder für Psychologen: Mediation, Coaching, Supervision, Finanzpsycho-
logie, Arbeit mit Hochbegabten, Senioren oder mit ungewollt kinderlosen Paaren.

Im Gegensatz zu anderen freien Berufen wie Ärzten und Rechtsanwälten ist die 
Unwissenheit der meisten Psychologen in dem Feld der Selbstständigkeit immer 
noch sehr groß – vor allem wenn es um Kapital, Kalkulationen, Konzepte und Klien-
ten geht.

Das ist auch verständlich, denn immer noch ist – trotz PsychThG – die Integration 
des psychologischen Berufsstandes im Gesundheitswesen zwar besser geworden, aber 
in der Gesellschaft noch längst nicht ausreichend. Schließlich sind Selbstständige im 
deutschen Gesundheitssystem (aber nicht nur dort) an mehreren Fronten gleichzeitig 
gefordert – einerseits die konkrete tägliche Arbeit mit Patienten, Klienten und Rat-
suchenden, andererseits der Kampf mit Krankenkassen, Kassenärztlichen Ver-
einigungen und Kammern; einerseits die Akquise neuer Klienten, andererseits der 
regelmäßige Blick auf den Kontostand.

Das vorliegende Buch beantwortet die wichtigsten Fragen der Existenzgründung 
als Psychologe: von der Frage nach der Eignung für das selbstständige Arbeiten über 
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Finanzierungsmöglichkeiten, den Gründungsprozess der eigenen Praxis bis hin zu 
Detailfragen wie der Honorargestaltung. Es stellt die möglichen Tätigkeitsfelder der 
Psychologen vor – seien sie nun diplomiert oder mit Abschluss als Bachelor oder 
Master.

Das Buch versteht sich als Leitfaden zur Selbstständigkeit in den verschiedenen 
Berufsfeldern der Psychologie. Allerdings ist dieses Buch nicht nur für Studenten und 
Berufseinsteiger gedacht, sondern auch bereits niedergelassene Kollegen und „alte 
Hasen“ können davon profitieren – und sei es auch nur, um zu prüfen, ob sie bei ihrer 
Selbstständigkeit auch an alles gedacht haben.

Inzwischen gibt es über das Thema von mir auch ein mehrstündiges Video, das in 
kleinen Einheiten die verschiedenen Bereiche der Praxisgründung und Praxisführung 
für Psychologen behandelt: 7 life lessons – Online Weiterbildungen.

Noch etwas: So ein Buch ist immer auch „work in progress“ und sicher ver-
änderungsfähig und verbesserungswürdig. Wenn Sie also Anregungen, Ergänzungs-
wünsche und Rückmeldungen haben  – auch kritischer Art –, so nehme ich diese 
jederzeit gern entgegen: 7 http://wernergross. com/

Und noch eine Bemerkung zum Schluss: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
verwende ich überwiegend.

Werner Gross, Gelnhausen, im Frühjahr 2022

 Werner Gross   
Im Frühjahr 2022

Vorwort zur 3. überarbeiteten Auflage

https://www.lifelessons.de/
http://wernergross.com/
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1
Wenn du etwas haben willst,
was du noch nie hattest,
musst du etwas tun,
was du noch nie getan hast.
(Nossrat Peseschkian)

In diesem Kapitel geht es um die aktuelle Si-
tuation der Psychologie in Deutschland. 
Nach Schätzungen gibt es weltweit 
ca.  800.000 Psychologen. In Deutschland 
haben seit der Einrichtung des Diplom-
studienganges Psychologie im Jahr 1941 
ca.  80.000 Psychologen ihren Universitäts-
abschluss gemacht, davon praktizieren nach 
Einschätzungen des Berufsverbandes Deut-
scher Psychologinnen und Psychologen 
(BDP) immerhin noch ca.  60.000 Psycho-
loginnen und Psychologen. Und davon wie-
derum sind ca.  54  % (ganz oder teilweise) 
selbstständig tätig. Jedes Jahr kommen 
ca.  3000 Psychologen (Diplom, Bachelor, 
Master) hinzu, und ca. 1200 bis 1500 Kolle-
gen gehen in Rente. Also nimmt die 
Kollegenschaft der Psychologen pro Jahr 
um ca. 1500 bis 1800 zu.

 z Die aktuelle Situation in Deutschland
Bei den Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten sieht die Situation für die wer-
denden PTs sogar noch besser aus: Nach 
einer Presseerklärung des Statistischen 
Bundesamtes vom 30. März 2021 praktizier-
ten im Jahr 2019 ca. 48.000 PTs (inkl. Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten  – 
KJPs). Davon arbeiteten fast drei Viertel in 
einer Praxis (72 %). Und seit 2015 steigt die 
Zahl der Psychotherapeuten jährlich um un-
gefähr 2000.

 z Vom Studium in den Beruf
Das Psychologiestudium kann man an 54 
Hochschulen in Deutschland studieren 
(Österreich und Schweiz: siehe unten). In 
Deutschland dauert das Psychologie-
studium durchschnittlich knapp 13 Semes-

ter. Das sind umgerechnet sechseinhalb 
Jahre oder 78 Monate. Ob sich das durch die 
Einführung des Bachelor-/Master-Systems 
langfristig und grundlegend ändern wird, ist 
noch nicht absehbar. Immerhin: insgesamt 
206 Berufe können wissenschaftlich aus-
gebildete Psychologen (nach dem Berufs- 
Chancen- Check) heute ausüben.

Dabei ist das Psychologiestudium schon 
lange eine Domäne der Einserkandidaten 
und die Aufnahmevoraussetzungen sind 
nicht gerade einfach: Ein Abiturnoten-
durchschnitt von 1,xx ist erforderlich, um 
keine Warteschleifen drehen zu müssen. Zu-
dem nehmen viele Studierende in ihrer 
Studienzeit Nebenjobs an, um über die Run-
den zu kommen. Schließlich muss eine Woh-
nung bezahlt werden, die richtigen Studien-
materialien müssen vorhanden sein  – und 
lernen muss man dann auch noch. Insgesamt 
besteht das Studium mit all seinen schein-
baren Freiheiten doch häufig aus zäher, ste-
tiger Arbeit – vor allem seit der Einführung 
der durch den Bologna-Prozess initiierten 
Bachelor- und Masterstudiengänge.

Über 100.000 Psychologiestudenten gab 
es im WS 20/21  in Deutschland (Statista: 
7 https://de. statista. com/statistik/daten/stu-
die/2140/umfrage/anzahl- der- deutschen- 
studenten- nach- studienfach/ Stand: 20. 12. 
2021)  – und davon sind fast ein Viertel 
Erstsemester bzw. in den ersten Semestern. 
In einer Absolventenbefragung an der FU 
Berlin wurde schon 2003 festgestellt, dass 
von den 451 Teilnehmern der Studie 410 Ab-
solventen (90,9  %) studienbegleitend ge-
arbeitet haben, davon 151 (33,5 %) bis zu 10 
Stunden wöchentlich, 200 (44,3 %) bis zu 20 
Stunden und 48 (10,7  %) 21 Stunden und 
mehr pro Woche. Die Absolventen, die ge-
arbeitet haben, benötigten für ihr Studium 
im Schnitt 1,4 Semester länger (12,8 Semes-
ter vs. 11,4), unabhängig vom Arbeits-
umfang (Absolventenbefragung im Diplom-
studiengang an der FU Berlin, Koordination: 
B. Gusy, Berlin 2003).
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 z Die Situation in Österreich, Schweiz  
und Liechtenstein

In Österreich kann man/frau an fünf öffent-
lichen und drei privaten Universitäten und 
Hochschulen Psychologie studieren  – im 
Berufsverband Österreichischer Psycho-
logen (BÖP) sind derzeit über 6000 Psycho-
loginnen und Psychologen organisiert.

In der Schweiz ist die Situation noch dif-
ferenzierter zu betrachten. Dort sind in der 
Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) 
zwar mehr als 7700 Psychologinnen und 
Psychologen organisiert, aber diese sind vor 
allem Mitglieder in 48 Unterorganisationen. 
Psychologie kann man in der Schweiz an sie-
ben Hochschulen studieren.

In Liechtenstein ist dies nur an einer Uni-
versität möglich. Die Modalitäten sind in 
Österreich, der Schweiz und Liechtenstein 
mitunter ganz anders – ebenso in den Nieder-
landen, wo es (trotz Sprachproblemen) 
immer mehr (auch deutsche) Psychologie-
studenten hinzieht.

 z Berufschancen
Am Ende der Hochschulausbildung stellen 
sich so manche Studenten die Frage, ob sich 
denn der ganze Aufwand gelohnt hat – wel-
che Chancen und beruflichen Möglichkeiten 
sie durch das Psychologiestudium über-
haupt haben.

Dabei sieht es für die Psychologen im 
deutschsprachigen Bereich  – im Gegensatz 
zu anderen Geistes- und Sozialwissen-
schaftlern mit Universitätsabschlüssen – gar 
nicht so schlecht aus mit den Berufschancen: 
Der Berufs-Chancen-Check gibt 206 Berufe 
an, die wissenschaftlich ausgebildete 
Psychologen ausüben können  – natürlich 
nicht nur in der Selbstständigkeit (Berufs- 
Chancen- Check, Psychologe/Psychologin. 
BW Bildung und Wissen). Und heute gibt es 
ganz sicher noch viel mehr Möglichkeiten.

 z Wie schnell finden Psychologiestudenten 
einen Job?

Der Arbeitsmarkt für Psychologen wird in 
den Materialien des Institutes für Arbeits-

markt- und Berufsforschung der Bundes-
anstalt für Arbeit als günstig beschrieben – 
und das bei einer relativ geringen 
Anfälligkeit für konjunkturelle Schwankun-
gen. Die Zeit zwischen dem Studien-
abschluss und dem Eintritt ins Berufsleben 
wird in allen Studien mit weniger als einem 
Jahr angegeben, wobei Art und Inhalt der 
Beschäftigung stark variieren. Der Berufs-
einstieg erfolgt im Schnitt sechs Monate 
nach dem Diplom, dem Bachelor- oder 
Masterabschluss. Bisherige Studien belegen, 
dass mindestens 70  % der befragten Ab-
solventen eine aus bildungsadäquate bzw. - 
nahe Teilzeittätigkeit mit mindestens 19 
Stunden pro Woche vertraglich geregelter 
Arbeitszeit ausüben. Nur ca.  5  % der 
Psychologieabsolventen bleiben länger er-
werbslos (Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit).

 z Selbstständigkeit – voll im Trend  
oder Notlösung?

Schon seit über 20 Jahren gibt es in unserer 
Gesellschaft einen anhaltenden Trend zur 
Selbstständigkeit. Das trifft auch für 
Psychologinnen und Psychologen zu. Denn 
nicht nur aus der Schwierigkeit, eine An-
stellung zu finden, entscheiden sich immer 
mehr Kolleginnen und Kollegen für die 
Selbstständigkeit. Selbstständigkeit hat aus 
folgenden Gründen eine hohe Attraktivität:

 5 Sie können Ihre Ideen und Interessen 
selbst ausprobieren und verwirklichen.

 5 Tätigkeitsfeld: Sie bestimmen selbst, was 
Sie tun und wem Sie es anbieten.

 5 Zeit: Sie legen fest, wie und wie viel, 
wann und für wen Sie arbeiten.

 5 Geld: Sie profitieren von Ihrer Arbeit di-
rekt („kein Chef, keine Institution ver-
dient mit – außer dem Finanzamt“).

 5 Niemand redet Ihnen rein, was Sie wann, 
wo und wie tun.

So weit die „Sonnenseiten“. Aber natürlich 
gibt es auch Schattenseiten:

 5 Sie müssen sich um alles selbst kümmern 
und sind für alles selbst verantwortlich.

Einleitung: Neue Chancen für Psychologinnen und Psychologen
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 5 Sie tragen das Risiko (allein).
 5 Sie müssen Ihre Zeit selbst strukturieren 

(Selbstdisziplin!?).
 5 Klienten, Patienten und Kunden kom-

men nicht von selbst – Sie müssen sie su-
chen.

 5 Es ist notwendig, dass Sie sich klar ma-
chen, was Ihre Arbeit wert ist und was 
Sie dafür verlangen können.

Schließlich sind Sie einerseits auf einem 
Markt tätig, der geregelt wird durch An-
gebot und Nachfrage, durch Trends und 
Moden. Aber andererseits: Gerade wenn Sie 
im klinischen Bereich tätig werden wollen, 
gibt es im deutschen Gesundheitssystem 
jede Menge gesetzlicher Vorgaben (Psycho-
therapeutengesetz, Heilpraktikergesetz), 
berufsrechtliche Regelungen von Kammern, 
Kassenärztlichen Vereinigungen, Berufs-
verbänden etc., die Ihre Tätigkeit ein-
schränken. Und das müssen Sie wissen.

Aber das scheint immer weniger Psycho-
logen zu schrecken: So machen sich immer 
mehr psychologische Kolleginnen und Kolle-
gen selbstständig. Wenn auch bei Weitem der 
größte Teil (noch) im Bereich Psychotherapie 
und klinische Psychologie tätig ist, so sind 
doch auch in den anderen psychologischen 
Arbeitsfeldern die Existenzgründer auf dem 
Vormarsch: Von der ABO-Psychologie über 
die Markt- und Werbepsychologie (heute oft 
zusammengefasst als Wirtschaftspsycho-
logie) bis hin zu Rechts- und Verkehrspsycho-
logie reicht die Palette der Berufsfelder, die 
zur Selbstständigkeit einladen  – ganz ab-
gesehen von (relativ) neuen Tätigkeitsfeldern 
wie Supervision, Coaching oder Führungs-
kräftetrainings und Finanzpsychologie.

 z Warnung
Damit das nicht falsch verstanden wird: Ich 
verstehe mich nicht als „Schulterklopf- 
Onkel“, der den Leuten das „Selbstständigen- 
Paradies“ verspricht, so nach dem Motto: 
„Das geht schon irgendwie.“ Einerseits bin 

ich ein dezidierter Selbstständiger: Ich 
glaube an die Chancen der Selbstständig-
keit, schließlich bin ich seit weit über 30 Jah-
ren selbstständig und war in meinem gesam-
ten Berufsleben nicht mal eineinhalb Jahre 
angestellt (die schlimmste Zeit meines Le-
bens). Andererseits weiß ich schon, dass 
Selbstständigkeit kein Zuckerschlecken ist 
(der Markt ist unberechenbar, und seine Ge-
setze sind knallhart). Aber es geht. Und es 
geht gut, macht Spaß, gibt Sinn, und man 
kann gut damit und davon leben, wenn man 
es richtig vorbereitet, die Augen offen hält, 
das Ohr am Markt hat und sich selbst dabei 
nicht vergisst: Die „freie Wildbahn“ ist mir 
immer lieber gewesen als das Leben im 
Windschatten einer scheinbar Sicherheit ge-
benden Institution.

Es geht mir bei diesem Buch also nicht 
darum, jemanden in die Selbstständigkeit zu 
drängen. Im Gegenteil: Dieses Ziel sollte gut 
überlegt sein. Dabei helfen folgende Fragen:

 5 Wollen (und können) Sie wirklich als 
Psychologin/Psychologe selbstständig 
sein?

 5 Wenn ja, wann, wo und wie?
 5 Was müssen Sie z.  B. als angehender 

Psychotherapeut oder angehende 
Psychotherapeutin auf Ihrem Weg in die 
Selbstständigkeit beachten?

 5 Was brauchen Sie als Vorbereitung dazu?
 5 Was brauchen Sie an Wissen und an 

Unterstützung?
 5 In welchen Tätigkeitsfeldern möchten 

Sie arbeiten?
 5 Welche Chancen haben Sie z. B. im Be-

reich Rechtspsychologie?
 5 Welche Optionen bieten sich in der freien 

Wirtschaft?
 5 Was haben Psychologen mit Verkehr zu 

tun?
 5 Welche Orientierungshilfen sind 

 dringend erforderlich, und wie steht es 
um das liebe Geld?

 5 Wo lauern Gefahren und müssen Klip-
pen umschifft werden?

 Kapitel 1 · Einleitung: Neue Chancen für Psychologinnen und Psychologen
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„Nicht weil es schwer ist,
wagen wir es nicht,
sondern, weil wir es nicht wagen,
ist es schwer.“
(Seneca)

In diesem Kapitel geht es darum, Ihnen den 
rechtlichen Rahmen aufzuzeigen, in dem wir 
uns als Psychologinnen und Psychologen be
wegen. Denn wenn wir als Psychologen und/
oder Psychotherapeuten tätig werden, be
wegen wir uns nicht in einem rechtsfreien 
Raum, sondern es gibt eine Reihe von 
Rahmenbedingungen, die uns mehr oder 
weniger direkt betreffen. Dabei gibt es eine 
Vielzahl von gesetzlichen Regelungen, denen 
wir unterliegen – vom Grundgesetz und dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) über die di
versen Sozialgesetzbücher, die Werbegesetze 
(UWG und HWG) bis hin zum Psycho
therapeutengesetz (PsychThG) oder dem 
Heilpraktikergesetz (HPG).

2.1  Gesetzliche Regelungen

Ausgangsbasis (oder ganz großer Rahmen) 
ist dabei natürlich das Grundgesetz (GG), in 
dem es um Grundfragen geht, z.  B.  Men
schenwürde, körperliche Unversehrtheit, 
Selbstbestimmung, Gleichheit, Schutz von 
Privat und Intimsphäre etc.

Sodann begrenzt unsere Tätigkeit das 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Wenn es zu 
einem Gerichtsprozess kommt, gilt die Zivil
prozessordnung (ZPO). Sollten wir uns im 
illegalen Bereich bewegen, kommt das Straf
gesetzbuch (StGB) und die Strafprozess
ordnung (StPO) zum Tragen. Im Feld der 
Werbung sind es zwei Gesetze, die für uns 
wichtig sind: das Gesetz gegen unlauteren 
Wettbewerb (UWG) und das Heilmittel
werbegesetz (HWG). Mehr Informationen 
hierzu finden Sie in 7 Abschn. 4.3.9.

Im heilkundlichen Bereich spielen vor 
allem das Psychotherapeutengesetz (Psych
ThG), die Psychotherapie Richtlinien und 
die PsychotherapieVereinbarungen eine 

wichtige Rolle (7 Abschn. 3.1.1). Für nicht 
approbierte Psychotherapeuten ist auch das 
Heilpraktikergesetz (HPG) gegebenenfalls 
von hoher Relevanz (7 Abschn. 3.1.1).

2.2  Sozialgesetzbücher und neue 
Gesetze für KV-Behandler

Daneben sind für Kollegen, die eine Kassen
zulassung haben oder anstreben (KV 
Behandler), die Sozialgesetzbücher V, VII, 
VIII und IX (SGB) von großer Bedeutung:

 5 SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung
 5 SGB VII: Gesetzliche Unfallversicherung
 5 SGB VIII: Kinder und Jugendhilfe
 5 SGB IX: Behinderungen

Hinzu kommen für die Kassenpsycho
therapeuten Gesetze wie das GKV 
Versorgungsstrukturgesetz (GKVVStG), das 
Vertragsarztrechtsänderungsgesetz, das GKV 
Finanzierungsgesetz, das Gesundheitssystem
modernisierungsgesetz, das GKVWett
bewerbsstärkungsgesetz, das Gesund heitsvers
orgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG), 
das Gesetz zur digitalen Modernisierung von 
Versorgung und Pflege (DVPMG) etc. Da die 
Deutschen gut darin sind, für alle möglichen 
Gegebenheiten neue Gesetze zu erstellen, 
möchte ich nur auf die genauer eingehen, die 
von direkter Relevanz für unseren Berufsstand 
sind (mehr dazu siehe 7 Abschn. 3.1.1).

2.3  Freier Beruf und allgemeine 
Berufspflichten

Als Psychologen und Psychotherapeuten 
sind wir keine Gewerbetreibenden, sondern 
qualifizierte Freiberufler – ähnlich wie Ärzte, 
Rechtsanwälte, Steuerberater, Apotheker 
und Architekten, d. h. wir üben eine „Dienst
leistung höherer Art“ aus. Die ca. 1,5 Mil
lionen Freiberufler sind in Deutschland eine 
Wirtschaftsmacht, denn sie erwirtschaften 
ca.  9  % des Bruttoinlandsprodukts. Freie 

 Kapitel 2 · Rechtliche Rahmenbedingungen
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Berufe zeichnen sich durch eine weitgehende 
Berufsunabhängigkeit aus, haben eine spe
zielle Ausbildung und verfügen über Sach
kunde sowie ein umschriebenes Berufsethos. 
Als Freiberufler erbringen wir unsere Leis
tungen zumeist persönlich und haben ein be
sonderes Vertrauensverhältnis zu unserer 
Klientel. Außerdem haben wir als Frei
berufler eine besondere Verantwortung 
gegenüber der Allgemeinheit, z.  B. dürfen 
wir nicht nur die Gewinnoptimierung im 
Blick haben. Dafür sind wir in weiten Be
reichen unserer Tätigkeit steuerlich privi
legiert, z. T. von der Mehrwertsteuer befreit 
(vor allem im heilkundlichen Bereich) und 
unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht. 
Mit dem Begriff  qualifizierte Freiberufler 
sind also nicht die ca.  5 Millionen „Free
lancer“ und „SoloSelbstständigen“ ge
meint.

Denn als qualifizierte Freiberufler unter
liegen wir natürlich der Sorgfaltspflicht und 
müssen unsere Fachkompetenz z.  B. durch 
eine Fortbildungsverpflichtung und die aus
schließliche Anwendung überprüfter und an
erkannter Methoden auf dem aktuellen Stand 
halten. Wir haben eine Aufklärungspflicht 
den Patienten/Klienten gegenüber (auch über 
Risiken und Alternativbehandlungen) und 
haben eine Aufzeichnungs und Dokumen
tationspflicht (7 Abschn.  2.7). Wir unter
liegen der Schweigepflicht (§ 203 StGB); und 
wenn wir über eine Approbation verfügen, 
haben wir vor Gericht ein Zeugnisver
weigerungsrecht (§ 53 StPO) – im Gegensatz 
zu den Psychologen, die eine Heilpraktiker
zulassung haben (siehe „Exkurs: Heil
praktikergesetz (HPG)/HPG Zulassung“, 
7 Abschn.  3.1.1). Außerdem müssen wir, 
wenn wir approbiert sind und eine psycho
therapeutische Praxis gründen (vor allem, 
wenn wir eine Kassenzulassung haben), für 
unsere Praxis ein Qualitätsmanagement
programm einführen (7 Abschn.  2.6). Wei
tere rechtliche Aspekte und Anforderungen 
finden Sie in den Kapiteln der einzelnen Tätig
keitsfelder.

2.4  Heilberufe und Heilkunde

Hier zeigt sich schon, dass wir klar unter
scheiden müssen zwischen heilkundlichen 
und nichtheilkundlichen Tätigkeiten.

Was aber sind typische Heilberufe? 
Unter Heilberufen versteht man Berufs
gruppen, die sich mit der Behandlung von 
Krankheiten beschäftigen. Im engeren Sinn 
werden damit die an der Universität aus
gebildeten Berufe bezeichnet, also Ärzte, 
Zahnärzte, Psychotherapeuten, Apotheker, 
Tierärzte. Voraussetzung dafür ist eine staat
liche Zulassung (Approbation oder HPG 
Zulassung). Daneben zählen die Heilhilfs
berufler (Kranken und Altenpfleger, 
Ergotherapeuten, Logopäden etc.) dazu, die 
zumeist auf Anweisung eines Arztes tätig 
werden. Während Psychotherapeuten ein
deutig zu den Heilberuflern zählen, können 
Psychologen sowohl Heilberufler sein oder 
eben auch in nichtklinischen Tätigkeits
feldern (Wirtschaftspsychologie, Rechts
psychologie, Verkehrspsychologie etc.) 
arbeiten.

Definition

Der Begriff  Heilkundebezeichnet eine 
berufsmäßig vorgenommene Tätigkeit 
zur Feststellung (Diagnostik), zur Hei
lung oder zur Linderung von Krank
heiten, Leiden oder Körperschäden 
(Therapie).

2.5  Selbstständige Psychologen: 
Helfer und Kämpfer

Gleichgültig, ob wir uns als Psychologe oder 
als Psychotherapeutin niederlassen wollen – 
wir begeben uns in ein Spannungsfeld. Denn 
einerseits sind wir „Helfer“, „Begleiter“ und 
„Unterstützer“, andererseits sind wir 
„Unternehmer“ und „Kämpfer“. Dieses 
Spannungsfeld ist ein – mitunter nicht leicht 

2.5 · Selbstständige Psychologen: Helfer und Kämpfer



8

2

auszuhaltender  – Spagat, da er manchmal 
völlig andere Konfliktlösemuster verlangt: 
Während es in der Psychotherapie (aber 
auch in den nichtklinischen Tätigkeits
feldern) oft darum geht, jemanden lang
fristig zu begleiten, ihn zur (Selbst)Refle
xion anzuregen, ist der Gesundheits und 
Beratungsmarkt doch oft ein Feld, auf dem 
man sich kämpferisch behaupten und durch
setzen muss – ganz abgesehen vom Umgang 
mit Banken, Finanzämtern und Mit
bewerbern. Das scheint eine Banalität zu 
sein, ist aber mitunter nicht einfach aus und 
durchzuhalten. Deshalb ist es notwendig, 
sich auf eine angemessene Form von Rollen
flexibilität vorzubereiten.

Mit dem folgenden Link finden Sie im 
Video ergänzende mündliche Erklärungen 
zur rechtlichen Situation von Psycho
loginnen und Psychologen:

Link: Rechtlicher Rahmen
7 https://www. lifelessons. de/workshops/

praxisgründung
Video 1

2.6  Qualitätsmanagement

 » „Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern,
sondern das Entzünden von Flammen.“
(Heraklit)

Qualitätsmanagement – der Begriff  stammt 
aus der industriellen Produktion – ist etwas, 
was in den letzten Jahren im Gesundheits 
und Sozialbereich eine immer größere Be
deutung bekommen hat  – und in der Zu
kunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. 
Unter Qualitätsmanagement (QM) werden 
alle organisierten Maßnahmen verstanden, 
die zum Ziel haben, Produkte, Prozesse oder 
Leistungen zu verbessern. Im Bereich der 
Abrechnung von Psychotherapie mit gesetz
lichen Krankenkassen, also in der Regelver
sorgung, ist QM verpflichtend. Es werden 
drei Bereiche des Qualitätsmanagements 
unterschieden:

 5 Strukturqualität: Die Strukturqualität 
bezieht sich auf Bereiche wie Personal
ausstattung und die materiellen Rahmen
bedingungen des Therapiesettings. Dar
unter fallen z. B.
 a) fachliche Voraussetzungen (gute Aus

bildung des Praxisinhabers, der Mit
arbeiter, entsprechende Quali
fikationsnachweise wie Approbation, 
HPG Zulassung etc.) und

 b) Praxisvoraussetzungen/Therapier
ahmen (räumliche und materielle 
Ausstattung, Lage, Betriebsablauf 
und Praxisorganisation, Koopera
tion, Erreichbarkeit etc.).

 5 Prozessqualität: Die Prozessqualität be
zieht sich auf die Durchführungsbedin
gungen von Diagnostik und Therapie. 
Relevante Aspekte sind z.  B. Super
vision, theoretische Reflexion, Fort und 
Weiterbildung, d.  h. Bedingungen, die 
geeignet sind, eine hohe Qualität im Pro
zess der psychotherapeutischen Ver
sorgung zu gewährleisten.

 5 Ergebnisqualität: Die Ergebnisqualität 
beschreibt, inwieweit die Therapie zur 
Erreichung der gewünschten Ziele bei
getragen hat. Im Bereich Evaluation bie
tet es sich an, auf Vorlagen bzw. Vor
schläge der Kammern, der einzelnen 
Berufs bzw. Fachverbände, einschlägige 
Fachliteratur oder auf selbst entwickelte 
Vorlagen zurückzugreifen.

Für den medizinischen und psycho
therapeutischen Bereich hat der Ge
meinsame Bundesausschuss (GBA) im Jahr 
2005 Richtlinien für praxisinternes Quali
tätsmanagement festgelegt. Danach muss 
jede ärztliche und psychotherapeutische 
Praxis innerhalb von fünf Jahren nach 
Gründung ein QMSystem implementieren. 
Dabei geht es z. B. im Bereich der Patienten
versorgung um die Ausrichtung der Ver
sorgung an fachlichen Standards und Leit
linien, aber auch um die Strukturierung von 
Behandlungsabläufen, um Patientenorientie

 Kapitel 2 · Rechtliche Rahmenbedingungen
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rung, Patientenmitwirkung und Patienten
sicherheit. Im Bereich Praxisführung/Mit
arbeiter/Organisation sollen die Verantwort
lichkeiten klar geregelt werden. Das Praxis
management soll ebenso optimiert werden 
wie die internen und externen Kommuni
kationsprozesse. Dazu werden Qualitäts
ziele festgelegt, umgesetzt und überprüft. Es 
sollen Prozess/Ablaufbesch reibungen und 
Durchführungsanleitungen erstellt werden. 
Außerdem ist es gut, Patientenbefragungen 
durchzuführen, es braucht ein Beschwerde 
und Notfallmanagement u.  v.  a.  – All dies 
soll  umfassend dokumentiert werden. Die 
Einführung eines Qualitätsmanagements er
folgt in drei  Phasen:
 1. Planung (maximal 2 Jahre),
 2. Umsetzung (maximal 2 Jahre),
 3. Überprüfung (maximal 1 Jahr) und Aus

arbeitung des Qualitätsmanagement 
Handbuches.

Daran schließt sich die Phase der fort
laufenden Weiterentwicklung des praxis
internen Qualitätsmanagements an.

Da ich jetzt schon viele Kolleginnen und 
Kollegen, die sich in einer psycho
therapeutischen Praxis niederlassen wollen, 
aufseufzen höre: Es ist nicht so schlimm, wie 
es sich anhört. Es ist nicht einfach, aber es ist 
handhabbar. Und wenn man QM ernst 
nimmt und nicht nur formal abhakt, macht es 
auch Sinn. Denn man lernt, seine Praxis aus 
einem anderen Blickwinkel anzuschauen und 
angemessene Strukturen und Lösungen zu 
entwickeln. Außerdem gibt es inzwischen eine 
Vielzahl von verschiedenen QM Systemen, 
die z. T. für PsychoPraxen umgestrickt wor
den sind. Die bekanntesten sind:

 5 QEP – Qualität und Entwicklung in Pra
xis (KBV),

 5 KPQM – KV WestfalenLippe,
 5 qu.no – KV Nordrhein,
 5 EFQM: Basismodell von QM  – Selbst

bewertung,
 5 KTQambulant: aus stationärem Bereich.

Wie gesagt: Ein ausgefeiltes Qualitäts
managementsystem ist vor allem ver
pflichtend für „KVBehandler“, die in der 
Regelversorgung Psychotherapie über die 
KV mit gesetzlichen Krankenkassen ab
rechnen. Es ist für psychotherapeutische 
Privatpraxen und für den nichtklinischen 
Bereich derzeit nur empfohlen, aber noch 
nicht verpflichtend. Natürlich sollte auch 
dort Ihre Praxis hohen Qualitätsstandards 
entsprechen, und Sie sollten qualitäts
sichernde Maßnahmen ergreifen.

2.7  Dokumentation  
und Aufbewahrung

Im Grunde ist der Bereich Dokumentation 
und Aufbewahrung ein Unterpunkt zu dem 
Thema Qualitätsmanagement. Er trifft aller
dings nicht nur für KVBehandler zu, son
dern auch für psychotherapeutische Privat
praxen und für Praxen im nichtklinischen 
Bereich. Es klingt vielleicht für manche 
banal, aber es gibt immer wieder Verstöße 
gegen diese Grundregel. Damit das klar ist: 
Sie müssen Ihre Arbeit dokumentieren.

Die Dokumentationspflicht findet sich in 
allen Berufsordnungen ebenso wie in den 
Bundesmantelverträgen. Mit der Dokumen
tation bewegen Sie sich allerdings in einem 
Spannungsfeld: Einerseits müssen Sie Ihre 
Arbeit dokumentieren, andererseits müssen 
Sie den Datenschutz beachten  – von der 
Datenerhebung über die Verarbeitung, Spei
cherung der Patienten/Klientendaten und 
die Weitergabe (an wen darf ich welche 
Daten, in welcher Form, mit welcher Er
laubnis weitergeben?) bis hin zur Löschung 
sind Sie verantwortlich. Die Dokumenta
tion hat wichtige Funktionen:
 1. als Informationsgrundlage im Be

handlungsprozess,
 2. als Grundlage für das Einsichtsrecht von 

Patienten in die Krankenunterlagen,
 3. als Beweis, z.  B. bei Honorarstreitig

keiten oder vor Gericht.

2.7 · Dokumentation und Aufbewahrung
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 z Dokumentation konkret
Abhängig von Ihrer konkreten Arbeit ist es 
sinnvoll, gegebenenfalls folgende Bereiche 
zu dokumentieren:

 5 Anfangsdiagnostik (Anamnese, Diag-
nose, Tests): ist im Psychotherapeuten
bereich notwendig für die Antrag
stellung.

 5 Verlaufsdiagnostik (Stundenprotokolle): 
ist für die Erstellung von Verlängerungs
berichten unabdingbar. Dazu zählen 
auch therapeutische Maßnahmen (Ver
lauf, Ergebnis) und therapeutische „An
ordnungen“ (Hausaufgaben), gegebenen
falls auch Zwischenfälle, Verweigerungen, 
Beschwerden und sonstige Befunde.

 5 Abschlussdiagnostik: ist meist sinnvoll. Im 
KVBereich ist eine Abschlussmeldung 
bei der Krankenkasse nötig. Und manche 
Kollegen machen nach einem gewissen 
Zeitraum sogar eine Katamnese.

 z Aufbewahrungspflichten
Sie müssen die Daten so aufbewahren, dass 
Unbefugte keinen Zugang dazu haben, am 
besten eignet sich hierfür z. B. ein abschließ
barer Schrank (es muss nicht unbedingt ein 
Stahlschrank sein, aber der ist natürlich 
meist sicherer als ein Holzschrank). Die 
Aufbewahrungspflicht betrifft auch alle 

elektronisch abgespeicherten Daten, die 
ebenfalls vor dem Zugriff  Unbefugter ge
schützt werden müssen. Auch die Auf
bewahrungszeiten sind genau geregelt: Ob
jektive Daten sind 10 Jahre nach Beendigung 
der Behandlung aufzubewahren, im Einzel
fall auch länger (z.  B. aus therapeutischen 
Gründen bei bestehenden Krankheits
bildern oder auf Wunsch des Patienten). 
Danach ist eine Akten und Datenver
nichtung möglich. Allerdings sollten die 
Daten (auch die elektronischen) dann nicht 
mehr rekonstruierbar sein. Den genauen 
Wortlaut der Musterberufsordnung der 
Bundespsychotherapeutenkammer können 
Sie unter folgendem Link nachlesen: 
7  https://www. bptk. de/wp content/up
loads/2019/01/20060113_musterberufsord 
nung. pdf#:~:text=%281%29%20Psycho
t h e r ap e u t e n % 2 0 s i n d % 2 0 ve r p f l i c h 
tet%2C%20sich%20%C3%BCber%20
die%20f%C3%BCr,gegen%20Haftpflich
tanspr%C3%BCche%20im%20Rahmen%20
ihrer%20beruflichen%20T%C3%A4tig
keit%20abzusichern. (Stand: 20.12.2021)

Weitere Informationen dazu finden Sie 
auch in der Musterweiterbildungsordnung: 
7  https://www. bptk. de/wp content/up
loads/2021/04/Muster Weiterbildung
sordnung_Psychotherapeut_innen der 
BPtK. pdf  (Stand: 20.12.2021)
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Der Mensch ist ein Bergwerk voller Edelsteine.
Man muss sie allerdings erst finden, behauen,
schleifen und säubern, bevor sie glänzen.
(cBaha’i Weisheit)

In diesem Kapitel geht es darum, die Vielzahl 
von Berufsfeldern, in denen Psychologen ihre 
Kompetenzen einbringen (können) aufzu
zeigen. Dabei ist eine wichtige Unterscheidung 
allerdings möglichst frühzeitig zu treffen: 
 Wollen Sie schwerpunktmäßig im klinischen 
 Bereich (Psychotherapie, klinische Psycho
diagnostik, Neuropsychologie, Notfallpsycho
logie, etc.) oder lieber in nichtklinischen 
Arbeitsfeldern (Wirtschaftspsychologie, 
Rechts psychologie, Verkehrspsychologie, Coa
ching, Supervision, o. ä.) tätig werden? Wo lie
gen Ihre Interessen und Schwerpunkte?

Klinische Tätigkeitsfelder
 5 Klinische Psychodiagnostik
 5 Psychotherapie (Einzel, Gruppen, Er

wachsene, Jugendliche, Kinder)
 5 Klinische Psychologie, klinisch psy

chologische Beratung
 5 Notfallpsychologie
 5 Neuropsychologie
 5 Prävention
 5 Rehabilitation
 5 etc.

Nichtklinische Tätigkeitsfelder 
(Allgemein-)Psychologische Beratung:

 5 Coaching
 5 Supervision
 5 Karriere, Berufs und Laufbahnbera

tung
 5 Mediation
 5 Paar, Ehe und Familienberatung
 5 Pädagogische Beratung und Schul

psychologie

Wirtschaftspsychologie:
 5 Arbeits, Betriebs und Organisations

psychologie
 5 Markt, Werbe und Kommunikations

psychologie
 5 Unternehmens und Institutions

beratung
 5 Personalberatung
 5 Rechtspsychologie
 5 Verkehrspsychologie
 5 Sportpsychologie
 5 Freizeitpsychologie
 5 Schriftpsychologie/Grafologie
 5 Politische Psychologie
 5 Umweltpsychologie
 5 Seminare, Workshops und Weiter

bildungsangebote für verschiedene 
Berufsgruppen

 5 Lehrtätigkeit(en) an Universitäten, 
Fach(hoch)schulen, Schulen etc.

 5 Arbeit mit Hochbegabten, Beratung 
für Senioren

 5 etc.

Mitunter ist die Grenzlinie zwischen klini
scher und nichtklinischer Tätigkeit aller
dings nicht ganz so trennscharf  und die 
Übergänge sind fließend, da die Tätigkeits
felder bisweilen sowohl klinische wie auch 
nichtklinische Aspekte beinhalten. Des
halb nenne ich diesen Bereich „semi
klinisch“.

Semiklinische Tätigkeitsfelder
 5 Gesundheitspsychologie
 5 MobbingBeratung
 5 BurnoutBehandlung
 5 Arbeit mit Messies
 5 Prävention
 5 etc.

Psychologische Berufsfelder
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Viele Psychologinnen und Psychologen sind 
sowohl im klinischen als auch im nicht
klinischen Bereich tätig. Das ist grundsätz
lich auch möglich und machbar. Allerdings 
sollten Sie sich darüber bewusst sein, in wel
chem Feld Sie gerade tätig sind. Obwohl die 
Grenzlinien in vielen Arbeitsgebieten nicht 
immer so eindeutig sind, ist die grundsätz
liche Unterscheidung zwischen klinischen 
und nichtklinischen Tätigkeiten wichtig. 
Diese Unterscheidung hat nämlich Aus
wirkungen in vielen Bereichen – z. B. ob die 
Krankenversicherung die Kosten für die Be
handlung/Beratung übernimmt (nur bei 
einem klinischen Symptom „mit Krank
heitswert“). Aber auch juristisch macht es 
einen Unterschied, ob Sie einen Patienten/
Klienten psychotherapeutisch behandeln 
oder (allgemeinpsychologisch) beraten. Und 
selbst steuerlich kann es Auswirkungen 
haben (heilkundliche  – also klinische  – 
Tätigkeiten sind z.  B. von der Mehrwert
steuer befreit, im Gegensatz zu den meisten 
nichtklinischen Tätigkeiten). Weitere Infor
mationen dazu finden Sie in 7 Kap. 4 und 5.

 z Links „Psychologische Berufsfelder“
Stand: 29.12.2021

 5 7 https://www. dgps. de/fachgruppen
 5 7 Beruf und Berufung (bdp verband. de)
 5 7  http://www. psychologie. hhu. de/

anreise und serviceseiten/serviceseiten/
arbeitsmarkt und berufsbild. html

3.1  „Die Klassiker“: traditionelle 
Berufsfelder

Da noch immer weit mehr als die Hälfte der 
Psychologiestudenten Psychotherapie als 
Berufsziel anstrebt, soll dieses Arbeitsfeld 
auch an erster Stelle stehen und ein besonderes 
Gewicht in diesem Buch bekommen. Bevor 
ich inhaltlich auf die einzelnen Bereiche der 
klinischen Psychologie eingehe, halte ich es für 
wichtig, die Begriffe der Berufsgruppen zu 
klären, da es immer noch bei vielen Anfragen 
diesbezüglich Unklarheiten gibt.

Begriffsklärung: Psychologe  – Psych-
iater – Psychotherapeut
Der gemeinsame Nenner dieser Berufs
bezeichnungen: Alle drei beschäftigen 
sich mit der menschlichen Psyche, also 
mit dem „Erleben und Verhalten von 
Menschen“.

Psychologe/Psychologin
Jeder, der das Hochschulstudium der 

Psychologie erfolgreich abgeschlossen 
hat, darf sich Psychologe oder Psycho-
login nennen (geschützter Titel). Psycho
logen können psychologisch beratend 
tätig werden (Coaching, Beratung), aber 
sie üben zumeist keine Heilkunde aus – es 
sei denn, sie haben eine Zulassung zur 
Ausübung der Heilkunde (HPG oder Ap
probation).

Psychologen sind in sehr vielen 
Arbeitsfeldern tätig: in der Wirtschaft 
(Personalauswahl, Personalentwicklung, 
Personalführung), in der Verwaltung 
(z. B. in Jugend und Sozialämtern), aber 
auch in der Medizin (z.  B. in Kranken
häusern und RehaKliniken), im Gesund
heitswesen (in diversen Beratungsstellen), 
im Bildungsbereich (in Schulen, Unis, 
Hochschulen, Volkshochschulen), in For
schung, Lehre und Entwicklung etc.

Ein Teilgebiet der Psychologie ist die 
klinische Psychologie, die sich schwer
punktmäßig mit (psychischen) Krank
heiten beschäftigt. Wenn man während 
seines Psychologiestudiums den Schwer
punkt klinische Psychologe gewählt hat, 
kann man danach die mehrjährige Aus
bildung zum Psychotherapeuten begin
nen. Nach dieser Ausbildung kann man 
sich dann psychologischer Psycho-
therapeut nennen.

Psychiater
Psychiater haben Medizin studiert, 

ihr Staatsexamen gemacht und danach 
eine mehrjährige Facharztausbildung ab
solviert. Die offizielle Bezeichnung lautet 
dann Facharzt für Psychiatrie. Psychiater 
sind berechtigt (anders als Psychologen), 
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Medikamente (z. B. Psychopharmaka) zu 
verschreiben. Das ist häufig der Schwer
punkt ihrer Arbeit.

Wenn der Psychiater eine psycho
therapeutische Weiterbildung absolviert 
hat, darf er sich Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie nennen und kann 
dann  – neben der Verordnung von 
Medikamenten  – auch längere Psycho
therapien durchführen.

Auch für andere approbierte (Fach)
Ärzte ist es möglich, eine Weiterbildung 
in Psychotherapie zu absolvieren. Sie nen
nen sich dann Ärztliche Psycho-
therapeuten.

Psychotherapeut/Psychotherapeutin
Ein Psychotherapeut (geschützter 

Titel) hat also entweder Psychologie oder 
Medizin studiert und eine anerkannte 
psychotherapeutische Weiterbildung 
erfolgreich abgeschlossen. Oder er/sie hat 
den seit 2020 neu eingerichteten direkten 
Ausbildungsgang zum Psychotherapeuten 
absolviert. Die ersten Abschüsse aus die
ser Direktausbildung werden frühestens 
Mitte der 2020erJahre möglich sein. 
Mehr dazu siehe: 7 Moderne Aus
bildung für Psychotherapeuten  – BMG 
(bundesgesundheitsministerium. de; 
Stand: 03.01.2022)

Für die psychotherapeutische Be
handlung von Kindern und Jugendlichen 
können auch Pädagogen, Sozial
pädagogen und andere pädagogisch Aus
gebildete nach ihrem abgeschlossenen 
Studium anschließend eine Ausbildung 
zum Kinder und Jugendlichenpsycho
therapeuten durchlaufen.

Es gibt also drei Gruppen von Psycho
therapeuten:

 5 Psychologische Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten

 5 Ärztliche Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten

 5 Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutinnen und -psychotherapeuten.

Nach der Neufassung des Psycho
therapeutengesetzes (PsychThG), das im 
November 2019 verabschiedet wurde und 
im September 2020 in Kraft trat, können 
sich alle als „Psychotherapeuten“ be
zeichnen.

Auch von Heilpraktikern darf 
Psychotherapie ausgeübt werden. Aller
dings dürfen sich diese nicht „Psycho
therapeut/Psychotherapeutin“ nennen.

3.1.1  Psychotherapie und die 
psychotherapeutische 
Praxis: Von der 
Runderneuerung des 
Menschen

 » Den Wert von Edelsteinen und Menschen 
erkennt man oft erst,
wenn man sie aus der Fassung bringt.

Das Wort Psychotherapie ist aus dem Griechi
schen abgeleitet und bedeutet „Heilen von/
durch die Seele“ (Psyche = Seele, therapia = 
heilen). Psychotherapie ist also per definitio
nem Krankenbehandlung. Sie beschäftigt sich 
mit der Diagnostik, der Heilung oder der Lin
derung von krankheitswertigen psychischen 
und psychosomatischen Symptomen, 
Leidenszuständen oder Verhaltensstörungen – 
und zwar ohne den Einsatz medikamentöser 
Mittel. Dabei finden psychologische, d.  h. 
wissenschaftlich fundierte Methoden verbaler 
und nonverbaler Kommunikation systemati
sche Anwendung. Im Gegensatz zu einem 
„normalen“ Gespräch ist Psychotherapie ein 
bewusster und geplanter interaktioneller Pro
zess zur Beeinflussung von Leidenszuständen. 
Die Kosten hierfür werden in Deutschland 
und in manchen europäischen Ländern von 
den Krankenkassen übernommen  – sofern 
Patient und Therapeut bestimmte Kriterien 
erfüllen. Die Art der psychotherapeutischen 
Interventionen wird dabei durch vier Fakto
ren beeinflusst:
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 1. Psychotherapeut,
 2. Patient/Klient,
 3. Krankheits bzw. Störungsbild,
 4. psychotherapeutisches Behandlungsver

fahren.

 z Erster Faktor: Psychotherapeut
Der Psychotherapeut hat  – abhängig von 
Standing, Persönlichkeit, Lebenserfahrung, 
Alter und Reife – bestimmte Präferenzen für 
den Umgang mit Patienten. Vielleicht ist er 
eher empathisch und drückt dies aus, 
 vielleicht ist er eher kühl, distanziert und 
analytisch. Sein Verhalten wird dabei sicher 
auch von seiner Einstellung, seiner Psycho
therapiemethode und seinem Menschenbild 
beeinflusst.

 z Zweiter Faktor: Patient
Der Patient verfügt  – abhängig von seiner 
Persönlichkeitsstruktur, seiner aktuellen Be
findlichkeit, seinem Krankheitsbild, seiner 
Problematik – über eine mehr oder weniger 
ausgeprägte differenzierte Auffassungsgabe. 
Bei einem unterschiedlich ausgeprägten 
Grad von Selbstreflexion nimmt er mehr 
oder weniger sensibel eigene innere Prozesse 
und/oder äußere Verhaltensweisen wahr. 
Zudem bringt er einen bestimmten Grad an 
Offenheit mit, und auch die Therapie
motivation kann sehr unterschiedlich aus
geprägt sein.

Es treffen also zwei unterschiedliche 
Menschen aufeinander, die erst einmal ihre 
unterschiedlichen Weltsichten erkunden 
und abklären müssen. Allerdings ist Psycho
therapie natürlich mehr als ein austausch
bares, beliebiges Zusammentreffen zweier 
Menschen, die sich unterhalten. Schließlich 
gibt es ein hierarchisches Verhältnis: Der Pa
tient leidet an einer Störung und der Psycho
therapeut versucht, ihm dabei zu helfen, 
diese zu erforschen und zu überwinden.

 z Dritter Faktor: Krankheits- bzw. 
Störungsbild

Ob jemand mit einer Angststörung, einer 
Depression, einer psychosomatischen Er

krankung oder einem Suchtproblem kommt, 
hat natürlich einen wesentlichen Einfluss 
auf den therapeutischen Prozess. Die Unter
schiede bei den Störungsbildern sind in 
ihrem Erscheinen sowie in ihrer Genese 
natürlich vielfältig, hochgradig individuell, 
und es ist logisch, dass daher unterschied
liche Behandlungsmethoden angezeigt sind.

 z Vierter Faktor: psychotherapeutisches 
Behandlungsverfahren

Der theoretische Hintergrund der Be
handlung ist in der Realität der Kassen
psychotherapie in Deutschland durch vier 
sog. Richtlinienverfahren geprägt, für die 
die Kosten der Behandlung von den gesetz
lichen Krankenversicherungen (GKV) über
nommen werden. Denn nur wenn der 
Psychotherapeut/die Psychotherapeutin sich 
dieser Verfahren bedient, ist eine Kosten
übernahme der Behandlung im Rahmen der 
Regelversorgung durch die GKV gewähr
leistet.

Psychotherapie: Ablauf
 5 Kontaktaufnahme: Die meisten Pa

tienten melden sich telefonisch, um 
einen Termin zu vereinbaren. Dabei 
wird das Anliegen des Patienten ge
klärt und ein Termin für ein Erst
gespräch vereinbart.

 5 Probatorik: Mit dem persönlichen 
Erstgespräch beginnt die Probatorik, 
die in der Regelpsychotherapie ins
gesamt aus bis zu vier Sitzungen be
stehen kann. In dem Wort Probatorik 
steckt auch der Begriff  Probe: In die
ser probatorischen Phase geht es also 
auch darum, zu klären, ob Patient 
und Psychotherapeutin zueinander 
passen, also gut zusammenarbeiten 
können. Denn das ist anders als z. B. 
beim Zahnarzt – diesen muss ich nicht 
unbedingt mögen, wenn er mir eine 
Spritze gibt und einen Zahn zieht. In 
der Psychotherapie, die ja über Mo
nate und Jahre gehen kann, braucht 
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